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§ 700. Der deutsche Bund, das erkannten schon damals selbst fürstliche
Stimmen, verwirklichte nur unvollkommen die gerechten Hoffnungen Deutsch¬
lands auf Wiederherstellung einer würdigen Reichsgestalt. Indem ein Bundes¬
gericht, eine oberste Kriegsleitung und manche andere wesentliche Erfordernisse
einer großen, freien Macht fehlten, blieb er weit hinter dem alten Reiche zurück.
Was aber fehlte, das ersetzten die erwachten Gefühle der Vaterlandsliebe und der
untrennbaren brüderlichen Zusammengehörigkeit in den Seelen des deutschen
Volkes: es begann, trotz der es trennenden Staaten, sich als eine Nation, und
zwar als einige, noch zu großen Thaten und Ehren berufene Nation zu fühlen.
Die Edleren unter seinen Fürsten griffen selbst begeistert diese neuen Ideen auf.
Was Fürsten den Völkern schulden, hatten die drei großen alliirten Herrscher,
Alexander, Franz I. und Friedrich Wilhelm III., offen kund gethan, indem sie
den Heiligen Bund schlossen (26. Sept. 1815), durch welchen sie sich ver¬
pflichteten, ihre Völker nach den Vorschriften der christlichen Religion zu regieren.
Es waren drei Fürsten verschiedenen Glaubens, die so sich die Bruderhand
reichten. Und wenn auch dieser Bund, wie alles Irdische, später nicht so rein
blieb, wie seine Stifter ihn gedacht, so war er doch eine schöne Vorbedeutung
für ein kommendes Zeitalter des Friedens, der Gerechtigkeit, der Treue unter
Fürsten und Völkern.

D.
Deutschland unter dem Lunde 1815—1866.

Arberbtick.
1. Deutschland und der Oestreichische (Metternichsche) Einfluß

bis zum Jahre 1840.

§ 701. Der Pariser Friede und der Wiener Congreß hatten,
wie es zunächst schien, die Ruhe Europas und einen geordneten Zustand auf
lange Zeit hinaus begründet. Aber doch war gerade Deutschland in seinen
innersten nationalen Bedürfnissen am wenigsten befriedigt worden. Der Bund,
der geschlossen, war, bestand aus 36 souveränen Staaten, die einen ge¬
meinsamen Bundestag in Frankfurt a. M. beschickten, wo über allgemeine
deutsche Angelegenheiten berathen und beschlossen werden sollte. Zu letzterem
Zwecke waren den einzelnen Staaten je nach ihrer Größe oder Kleinheit Stim¬
men zugetheilt. In xleno, d. h. im weiteren Bunde, hatte jeder der 38 Staaten
(die allmählig bis auf 33 zusammenschmolzen), auch die kleinsten, wenigstens
eine Stimme, Oestreich und die fünf Königreiche je 4, und so abnehmend bis
zu den letzten hinunter. Im engeren Rath, der meist der entscheidende war,
führten die größeren Staaten je eine (Viril-) Stimme, die kleineren je mehrere
zusammen eine (Curiat-) Stimme. Es galt also Oestreich oder Preußen nicht
mehr bei der Abstimmung als Württemberg oder Sachsen, ja nicht mehr, als
zusammengenommen Lichtenstein, Waldeck, die beiden Reuß, Schaumburg und
Lippe (die XVI. Curie); und das Verhältniß konnte eintreten, daß eine Groß¬
macht wie Preußen, die sich nach und nach bis auf 20 Mill. Einwohner ent¬
wickelte, wenn einmal durch Abstimmung entschieden werden sollte, von Staaten
überstimmt (majorisirt) werden konnte, die zusammen noch nicht soviel Einwohner
wie eine Provinz, ja wie ein Regierungsbezirk desselben in sich faßten.

§ 702. Zunächst freilich trat solch ein Mißverhältniß noch wenig heraus,


